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Das Wichtigste in Kürze

In Ergänzung zu den KMU Versicherung Rahmenbedingungen in-
formiert dieser Überblick gemäss Art. 3 des Bundesgesetzes über 
den Versicherungsvertrag (VVG) über den wesentlichen Inhalt des 
Versicherungsvertrags.

Was ist versichert?
Die AXA bietet Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, 
die aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen ver
sicherte Personen in ihrer Funktion oder Eigenschaft als Organ des 
Versicherungsnehmers erhoben werden.

Der genaue Deckungsumfang ist den Vertragsbedingungen bzw. 
der Offerte/Police zu entnehmen.

Es handelt sich um eine Schadenversicherung gemäss Versiche-
rungsvertragsgesetz.

Was ist unter anderem nicht versichert?
Nicht versichert sind unter anderem Ansprüche
• aus einer Tätigkeit der versicherten Person in einer anderen  

als der unter diesem Vertrag versicherten Organeigenschaft  
(z. B. berufliche Tätigkeit, wie jene des Rechtsanwalts, Treu
händers, Unternehmensberaters)

• aus vorsätzlicher Verletzung von gesetzlichen Bestimmungen 
und behördlichen Verfügungen oder aus wissentlich began-
genen Pflichtverletzungen, vorbehältlich der Bevorschussung 
der Abwehrkosten,

• die über den Ausgleich eines in Geld messbaren Schadens hin-
ausgehen. Dazu gehören insbesondere Leistungen mit Straf-
charakter oder pönalem Nebenzweck (z. B. Bussen, Geld- oder 
Vertragsstrafen, punitive oder exemplary damages),

• aufgrund von oder im Zusammenhang mit aktiver oder passiver 
Bestechung oder sonstiger unrechtmässiger Entgegennahme 
von Leistungen durch eine versicherte Person, vorbehältlich der 
Bevorschussung der Abwehrkosten.

Welche Leistungen erbringt die AXA?
Die AXA zahlt den Betrag, den die versicherten Personen im Rah-
men ihrer gesetzlichen Haftpflicht dem Geschädigten als Entschä-
digung leisten müssen (AVB D1.1). In Schadenfällen übernimmt sie 
ausserdem die Abwehr unberechtigter oder überhöhter Ansprüche 
(passiver Rechtsschutz gemäss AVB D1.2). Ebenfalls mitversichert 
ist der Rechtsschutz im Straf- und Verwaltungsverfahren gemäss 
AVB B1.

Die AXA bevorschusst ausserdem Abwehrkosten bei Ansprüchen 
im Zusammenhang mit vorsätzlicher Verletzung von gesetzlichen 
Bestimmungen und behördlichen Verfügungen oder wissentlich 
begangenen Pflichtverletzungen sowie unrechtmässiger Entgegen-
nahme von Leistungen (AVB A9.5).

Die Leistungen sind begrenzt durch die in der Police vereinbarte 
Versicherungssumme bzw. Leistungslimite (Summenbegrenzung 
innerhalb der Versicherungssumme).

Welches sind die wichtigsten Pflichten   
des Versicherungsnehmers?
Der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen müssen 
unter anderem
• jede Änderung einer Tatsache, die für die Beurteilung der Gefahr 

erheblich ist, sofort schriftlich melden gemäss Ziff. 8.1 «AVB KMU 
Versicherung Rahmenbedingungen»

• den Eintritt eines Ereignisses, dessen voraussichtliche Folgen 
die Versicherung betreffen können, so schnell wie möglich 
 melden (AVB D3.1),

• im Schadenfall unverzüglich alle Mitteilungen und Verfügungen 
sowie Auskünfte erteilen sowie sämtliche die Angelegenheit 
 betreffenden Beweisgegenstände und Schriftstücke aushändi-
gen (AVB D3.2),

• direkte Verhandlungen mit dem Geschädigten oder dessen 
 Vertreter über Ersatzansprüche, jede Anerkennung einer Haf-
tung oder Forderung, den Abschluss eines Vergleichs und die 
Leistung von Entschädigungen unterlassen, sofern nicht die AXA 
hierzu ihre Zustimmung gibt (AVB D5),

Allfällige besondere Pflichten (Obliegenheiten) sind in den 
 indi viduellen Vertragsbedingungen der Offerte bzw. der Police 
 auf geführt.

Wann muss die Schadenanzeige eingereicht werden?
Tritt ein Ereignis ein, dessen Folgen voraussichtlich die Versiche-
rung betrifft, muss der Versicherungsnehmer die AXA unverzüglich 
informieren. Diese Meldepflicht gilt auch, wenn gegen eine eine 
versicherte Person wegen eines Ereignisses polizeiliche Ermittlun-
gen eingeleitet wird (D3 AVB).
 
Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz für das Modul?
Die Versicherung beginnt am in der Police aufgeführten Datum. Bis 
zur Aushändigung der Police oder einer definitiven Deckungs
zusage kann die AXA den Antrag ablehnen. Die Versicherung gilt für 
die in der Police aufgeführte Dauer.

Bei Ablauf verlängert sich die Police jeweils um ein Jahr (AVB A5), 
sofern im abgelaufenen Geschäftsjahr die Jahresrechnung des Ver-
sicherungsnehmers kein negatives Eigenkapital ausweist.

Welche Schäden sind in zeitlicher Hinsicht versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Ansprüchen aus Schäden, die 
während der Wirksamkeit des Moduls gegen eine versicherte Per-
son oder die AXA als deren Haftpflichtversicherer erhoben werden 
(A2 AVB).

Welche Definitionen gelten?
Die wichtigsten Begriffe sind unter «Definitionen» in Teil E er
läutert.
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A1  Versichertes Risiko, versicherte Haftpflicht 
und versicherte Tätigkeit

A1.1 Versichertes Risiko und versicherte Haftpflicht
Die AXA bietet Versicherungsschutz für Schadenersatz-
ansprüche, die aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen gegen versicherte Personen (oder im Rahmen 
eines direkten Forderungsrechts gegen die AXA als deren 
Haftpflichtversicherer) erhoben werden. Versichert sind 
Vermögensschäden sowie weitere Kosten und versi-
cherte Leistungen gemäss Teil B.

A1.2 Versicherte Tätigkeiten
Versichert ist die Haftpflicht der versicherten Personen 
bei der Ausübung bzw. Wahrnehmung der Funktionen, 
Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkeiten im Zusam-
menhang mit der Gründung/Errichtung, Verwaltung, 
Geschäftsführung, Kontrolle oder Liquidation des Versi-
cherungsnehmers.

A1.3 Innenansprüche
Versichert sind auch Ansprüche des Versicherungs-
nehmers gegen eine versicherte Person.

A2 Zeitlicher Geltungsbereich

A2.1 Wirksamkeit des Moduls
Versichert sind Ansprüche, die während der Wirksamkeit 
des Moduls gegen eine versicherte Person oder die AXA 
als deren Haftpflichtversicherer erhoben werden. Als 
Wirksamkeit des Moduls gilt 
• die Dauer vom Einschluss dieses Moduls bis zu dessen 

Ausschluss oder Erlöschen der Police,
• sofern dieses Modul bereits mitversichert war, die Ver-

tragsdauer der allfällig durch diese Police ersetzten 
Verträge bei der AXA,

• eine für dieses Modul durch die AXA gewährte Nachri-
sikoversicherung.

A2.2 Zeitpunkt der Anspruchserhebung
Als Zeitpunkt der Anspruchserhebung gilt 
• derjenige, in dem gegen eine versicherte Person oder 

die AXA als deren Haftpflichtversicherer erstmals ein 
Anspruch schriftlich erhoben wird bzw. eine versi-
cherte Person oder die AXA als deren Haftpflichtversi-
cherer schriftlich die Mitteilung erhält, dass gegen sie 
ein Anspruch gestellt werden könnte, der unter diese 
Versicherung fällt,

• derjenige, in dem der AXA Umstände im Sinne von 
D3.1 schriftlich im geforderten Umfang gemeldet wer-
den. Eine solche Meldung hat zur Folge, dass aus die-
sen Umständen resultierende Ansprüche so behandelt 
werden, wie wenn sie zum Zeitpunkt der Meldung 
schriftlich geltend gemacht und der AXA angemeldet 
worden wären,

Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)

Teil A
Versicherungsumfang – Allgemeine Bestimmungen

• die erstmalige Kenntnisnahme einer versicherten 
 Person oder der AXA als deren Haftpflichtversicherer 
von einem gegen eine versicherte Person eingeleiteten 
Straf-, Verwaltungs- oder Untersuchungsverfahren, 
das zu einem versicherten Anspruch führen kann.

Treffen für dasselbe Ereignis mehrere Kriterien zu, gilt 
der früheste Zeitpunkt.

A2.3 Serienschaden
Sämtliche Ansprüche aus einem Serienschaden gelten 
ab der ersten Anspruchserhebung (A2.2) als erhoben. 
Wird der erste Anspruch eines Serienschadens vor Ver-
tragsbeginn erhoben, sind keine Ansprüche aus Schäden 
dieser Serie versichert.

A2.4 Leistungen und Begrenzung
Die Leistungen und Begrenzungen richten sich nach den 
vertraglichen Bestimmungen (z. B. Summen- oder 
Selbstbehaltsregelungen), die zum Zeitpunkt der erst-
maligen Anspruchserhebung gemäss A2.2 gültig waren.

A2.5 Unterlassung
Eine Pflichtverletzung durch Unterlassen gilt im Zweifel 
als an dem Tag begangen, an dem die versäumte bzw. 
unterlassene Handlung spätestens hätte vorgenommen 
werden müssen, um den Eintritt des Vermögensscha-
dens abzuwenden.

A3 Vorrisiko

A3.1 Vorrisikoversicherung
Ansprüche aus Schäden oder Serienschäden aufgrund 
von Pflichtverletzungen, die vor dem erstmaligen 
Abschluss der vorliegenden Police verursacht wurden, 
sind nur versichert, wenn die versicherte Person vor dem 
erstmaligen Abschluss des vorliegenden Vertrags von 
keiner ihre Haftpflicht begründenden Pflichtverletzung 
Kenntnis hatte oder nach den Umständen auch nicht 
hätte haben können.

A3.2 Erweiterung von Leistungen oder des Versicherungs-
umfangs 
Werden die versicherten Leistungen oder der Versiche-
rungsumfang erweitert, besteht nur dann Versicherungs-
schutz gemäss den neuen Vereinbarungen, sofern die 
versicherte Person vor Inkrafttreten der Vertragsände-
rung von keiner ihre Haftpflicht begründenden Pflicht-
verletzung Kenntnis hatte oder nach den Umständen 
auch nicht hätte haben können.
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A4 Nachrisiko

A4.1 Während der Vertragsdauer
Falls während der Vertragsdauer eine versicherte Person 
aus dem Versichertenkreis austritt, besteht für die 
betroffenen Organe während der Wirksamkeit des 
Moduls weiterhin Versicherungsschutz,  soweit deren 
haftpflichtbegründende Pflichtverletzung vor deren Aus-
tritt begangen wurde. Ist der geltend gemachte Anspruch 
ganz oder teilweise unter einem anderen Versicherungs-
vertrag gedeckt, besteht keine Nachrisikoversicherung.

A4.2 Nachrisikoversicherung bei Erlöschen der Versiche-
rung (ausserhalb zwangsweiser Liquidation, Fusion 
oder Übernahme des Versicherungsnehmers)

A4.2.1  Automatische prämienfreie Nachrisikoversicherung 
Die AXA gewährt den versicherten Personen (ausser bei 
Kündigung aufgrund eines Prämienverzugs) automatisch 
eine prämienfreie Nachrisikoversicherung für die Dauer 
von 12 Monaten. Diese gilt für Ansprüche, die gegen ver-
sicherte Personen oder die AXA als deren Haftpflichtver-
sicherer erhoben werden, sofern sich die Pflichtverlet-
zung nachweisbar vor Ablauf des letzten 
Versicherungsjahrs ereignet hat. 
Darüber hinaus gewährt die AXA jeder versicherten Per-
son, die vor Ablauf des letzten Versicherungsjahrs 
• aus eigenem Willen,
• ausschliesslich infolge von Umstrukturierung, 
• gesundheitsbedingt,
• altersbedingt (Pensionierung),
aus dem Versichertenkreis ausscheidet, ab dem Austritt-
datum automatisch und prämienfrei eine Nachrisikover-
sicherung für Ansprüche, die innerhalb der gesetzlichen 
Verjährungsfrist gegen sie oder die AXA als deren Haft-
pflichtversicherer erhoben werden.
Der Versicherungsumfang richtet sich dabei nach den 
Versicherungsbedingungen, die für das letzte Versiche-
rungsjahr gültig waren. Dabei gelten die versicherten 
Leistungen im Rahmen des noch nicht beanspruchten 
Teils der für das letzte Versicherungsjahr vereinbarten 
Versicherungssumme. 
Ist der geltend gemachte Anspruch ganz oder teilweise 
unter einem anderen Versicherungsvertrag gedeckt, 
besteht keine Nachrisikoversicherung.

A4.2.2 Optionale prämienpflichtige Nachrisikoversicherung
Zudem hat der Versicherungsnehmer das Recht, eine un-
verfallbare Nachrisikoversicherung von bis zu 120 Mona-
ten ab Ablauf des letzten Versicherungsjahrs einzukau-
fen. Dabei sind Ansprüche versichert, die innerhalb der 
vereinbarten Nachrisikoversicherung gegen versicherte 
Personen oder die AXA als deren Haftpflichtversicherer 
geltend gemacht werden, sofern sich die Pflichtverlet-
zung nachweisbar vor dem Ablauf des letzten Versiche-
rungsjahrs ereignet hat. Die Nachrisikoversicherung 
muss bis spätestens 30 Tage nach Ablauf des letzten Ver-
sicherungsjahrs schriftlich bei der AXA beantragt wer-
den.
Der AXA bleibt es dabei vorbehalten, die Bedingungen 
und die Prämie der Nachrisikoversicherung festzulegen.

A4.3 Nachrisikoversicherung im Falle zwangsweiser Liqui-
dation (z. B. Konkurs), Fusion oder Übernahme des 
Versicherungsnehmers

A4.3.1 Automatische prämienfreie Nachrisikoversicherung
Ab der zwangsweisen Liquidation, Fusion oder Übernah-
me des Versicherungsnehmers durch eine oder mehrere 
Personen (zusammen mindestens 50 % der Stimmrech-
te) gewährt die AXA eine automatische Nach risiko-

versicherung von 12 Monaten für Pflicht verletzungen, 
die vor Beginn der zwangsweisen Liquidation oder der 
Konkurseröffnung respektive vor dem Abschluss (closing 
date) der Fusion oder Übernahme begangen wurden. 

A4.3.2 Optionale prämienpflichtige Nachrisikoversicherung
Der Versicherungsnehmer hat das Recht, vor Ablauf die-
ser Nachrisikoversicherung von der AXA eine Offerte für 
eine zusätzliche Nachrisikoversicherung zu verlangen. 
Der AXA bleibt es dabei vorbehalten, die Bedingungen 
und die Prämie festzulegen.

A5 Laufzeit des Vertrags

A5.1 Stillschweigende Verlängerung des Vertrags
In Abänderung von Ziff. 2.1 «AVB KMU Versicherung Rah-
menbedingungen» verlängert sich der Versicherungs-
schutz für das Modul Organhaftpflichtversicherung 
(D & O) per Ablauf um ein Jahr, sofern im abgelaufenen 
Geschäftsjahr die Jahresrechnung des Versicherungs-
nehmers kein negatives Eigenkapital ausweist.
Liegt ein negatives Eigenkapital vor, endet der Versiche-
rungsschutz für das Modul Organhaftpflichtversicherung 
(D & O) auf Ablauf, ohne dass es eines Ausschlusses des 
Moduls aus dem Vertrag bedarf. Zur Weiterführung des 
Versicherungsschutzes des Moduls Organhaftpflichtver-
sicherung (D & O) ist eine neue schriftliche Vereinbarung 
erforderlich. Wird die Prämienrechnung dennoch zuge-
stellt bzw. beglichen, gilt dies nicht als gegenseitige Zu-
sage zur Verlängerung des Versicherungsschutzes der 
Organhaftpflichtversicherung (D & O).

A5.2 Zwangsweise Liquidation (z. B. Konkurs), Fusion oder 
Übernahme des Versicherungsnehmers
Wird der Versicherungsnehmer zwangsweise liquidiert, 
fusioniert er (und verliert dabei seine Rechtspersönlich-
keit) oder übernehmen eine oder mehrere Personen zu-
sammen mindestens 50 % der Stimmrechte am Versi-
cherungsnehmer, so besteht ab dem Beginn der 
zwangsweisen Liquidation oder der Konkurseröffnung 
respektive per Abschluss (closing date) der Fusion oder 
Übernahme während 12 Monaten nur noch Versiche-
rungsschutz im Rahmen von A4.3.1. Nach diesen 12 Mo-
naten endet der vorliegende Versicherungsvertrag auto-
matisch, ausser der Versicherungsnehmer kauft eine 
Nachrisikoversicherung im Rahmen von A4.3.2 ein.

Der vorstehende Absatz kommt nicht zur Anwendung, 
wenn 
• die Mehrheit der Stimmrechte am Versicherungsneh-

mer im Rahmen einer familieninternen Unterneh-
mensnachfolgeregelung an die Erben oder im Rahmen 
eines Management-Buyout auf das aktuelle Manage-
ment übertragen wird,

• ein Nachlassverfahren über den Versicherungsnehmer 
nicht mit dessen zwangsweisen Liquidation endet.

A6 Örtlicher Geltungsbereich

Die Versicherung gilt weltweit.
Verbietet das auf die Haftpflicht der versicherten Person 
anwendbare ausländische Recht den Abschluss einer 
D & OVersicherung oder lässt es nur einen beschränkten 
Versicherungsumfang zu, entfällt der Versicherungs-
schutz bzw. besteht nur im Rahmen, den das anwend-
bare ausländische Recht zulässt. 
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A7 Erfüllungsort

 Entschädigungen an den Versicherungsnehmer, die ver-
sicherten Personen oder Dritte aus diesem Vertrag sind 
ausschliesslich am Sitz des Versicherungsnehmers oder 
am Sitz der AXA zu leisten.

A8 Wissenszurechnung

Fehlerhafte und unterlassene Anzeigen und Angaben im 
Antrag/Fragebogen werden nur jenen versicherten Per-
sonen zugerechnet, die den Antrag ausgefüllt und/oder 
unterzeichnet haben oder von der falschen Antragsde-
klaration Kenntnis hatten (Verzicht auf Wissenszurech-
nung). 
Eine Wissenszurechnung für alle versicherten Personen 
findet hingegen statt, wenn die Fragen zur finanziellen 
Situation im Antrag/Fragebogen falsch deklariert wurden.
Bei der Anwendung der Ausschlüsse A9.2 und A9.5 wer-
den einer versicherten Person das Wissen sowie die 
Pflichtverletzung einer anderen versicherten Person 
nicht zugerechnet.

A9 Allgemeine Ausschlüsse

A9.1 Berufliche Tätigkeit
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus 
einer Tätigkeit der versicherten Person in einer anderen 
als der unter diesem Vertrag versicherten Organeigen-
schaft (z. B. berufliche Tätigkeit, wie jene des Rechtsan-
walts, Treuhänders, Unternehmensberaters).
Nicht unter diesen Ausschluss fallen Ansprüche gegen 
versicherte Personen aufgrund unterlassener Beaufsich-
tigung eines Mitarbeiters, der eine berufliche Tätigkeit 
erbracht hat oder hätte erbringen sollen.

A9.2 Vorsatz und wissentlich begangene Pflicht- 
verletzungen
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus 
 vorsätzlicher oder eventualvorsätzlicher Verletzung von 
 gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Verfü-
gungen oder wissentlich begangenen Pflichtverletzun-
gen. Versichert ist hingegen die Bevorschussung von 
Abwehrkosten gemäss D1.3.
Diesbezüglich verzichtet die AXA auf eine Wissenszurech-
nung gemäss A8.

A9.3 Finanzielle Leistungen mit Straf- oder strafähnlichem 
Charakter
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus 
finanziellen Leistungen mit Straf oder strafähnlichem 
Charakter (wie Bussen, Geld- oder Vertragsstrafen, 
 punitive oder exemplary damages usw.). 

A9.4 Umweltbeeinträchtigungen und Asbest
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus 
Umweltbeeinträchtigungen sowie Ansprüche im Zusam-
menhang mit Asbest. Versichert ist hingegen die Abwehr 
unberechtigter Ansprüche im Zusammenhang mit 
Umweltbeeinträchtigungen.

A9.5 Bestechung oder sonstige unrechtmässige Entgegen-
nahme von Leistungen
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche auf-
grund von oder im Zusammenhang mit aktiver oder pas-
siver Bestechung oder sonstiger unrechtmässiger Entge-
gennahme von Leistungen durch eine versicherte 
Person. Versichert ist hingegen die Bevorschussung von 
Abwehrkosten gemäss D1.3.
Diesbezüglich verzichtet die AXA auf eine Wissenszurech-
nung gemäss A8.

A9.6 Spezielle Ausschlüsse für die USA
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, die in 
den USA erhoben werden oder nach gliedstaatlichem 
Recht oder Bundesrecht der USA beurteilt werden, 
• aus der Verletzung von Obliegenheiten, Verordnungen 

oder Bestimmungen gemäss dem amerikanischen 
 – «Employee Retirement Income Security Act of 1974»,
 – «Securities Exchange Act of 1934»,
 – «AntitrustGesetz»,

sowie allen Ergänzungen dazu oder ähnlichen anderen 
gesetzlichen oder bundesstaatlichen Bestimmungen,

• aus Arbeitnehmer ansprüche im Sinne von B6,
• wenn diese erhoben werden vom Versicherungsneh-

mer oder von versicherten Personen untereinander, 
gleichgültig ob die Ansprüche durch diese selbst, auf 
deren Veranlassung oder Weisung geltend gemacht 
werden.

A9.7 Bereits angezeigte Umstände
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, die im 
Zusammenhang mit Umständen stehen, die bereits 
gemeldet wurden
• unter einem anderen Versicherungsvertrag oder
• während einer anderen Vertragsdauer dieser Police 

(z. B. bei Vertragsverlängerung oder -erneuerung).

A9.8 Virtuelle Währungen
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche und/
oder Verfahren in direktem/indirektem Zusammenhang 
mit der Ausgabe von virtuellen Währungen (ICO Initial 
Coin Offering), der Unternehmensfinanzierung mittels 
virtuellen Währungen sowie mit virtuellen Währungen, 
welche nicht dezentral gespeichert sind und/oder nicht 
auf der Blockchain-Technologie beruhen. Vorbehalten 
bleibt A9.1.

A9.9 Börsengang
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche im Zu-
sammenhang mit dem Börsengang des Versicherungs-
nehmers.

A9.10 Überschuldung zum Zeitpunkt des erstmaligen Ver-
tragsabschlusses
Kein Versicherungsschutz besteht, wenn zum Zeitpunkt 
des erstmaligen Abschlusses des Vertrags der Versiche-
rungsnehmer bereits überschuldet (negatives Eigenkapi-
tal) ist.
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B1  Rechtsschutz im Straf- und Verwaltungs- 
verfahren

Wird aufgrund einer Pflichtverletzung, die einen versi-
cherten Anspruch zur Folge haben kann, gegen eine ver-
sicherte Person vor Straf- oder Verwaltungsbehörden ein 
Verfahren eingeleitet, übernimmt die AXA die daraus ent-
stehenden Auslagen (z. B. Anwaltshonorare, Expertise-
kosten) sowie die der versicherten Person im Verfahren 
auferlegten Kosten (Gerichts- und Untersuchungskosten).
Die AXA übernimmt auch weitere notwendige und ange-
messene Kosten (z. B. Reisekosten), die der versicherten 
Person entstehen, sofern diese dafür nicht auf anderem 
Weg schadlos gehalten wird. Nicht versichert sind aus 
dem Arbeitsverhältnis geschuldete Kosten, wie Löhne 
oder andere Entschädigungsleistungen.
Bei einem Rekurs in Bussenangelegenheiten oder bei der 
Weiterziehung eines erst- oder zweitinstanzlichen Ent-
scheides kann die AXA weitere Leistungen ablehnen, 
wenn ihr ein Erfolg unwahrscheinlich erscheint.
Führt die versicherte Person das Verfahren auf eigenes 
Risiko weiter, hat sie im Falle eines Freispruchs Anspruch 
auf Erstattung der angefallenen Anwalts- und 
Verfahrens - 
kosten durch die AXA. Eine allfällige der versicherten Per-
son zugesprochene Prozessentschädigung steht in die-
sem Falle der AXA zu. Eine der versicherten Person zuge-
sprochene Umtriebsentschädigung verbleibt dieser.
Zur Vertretung der versicherten Person bestellt die AXA 
im Einvernehmen mit dieser einen Anwalt. Die versi-
cherte Person ist ohne Ermächtigung der AXA nicht 
befugt, einem Anwalt ein Mandat zu erteilen. Diese 
Anwaltswahl beeinträchtigt nicht das Recht der AXA, im 
zivilrechtlichen Verfahren einen anderen Anwalt zu 
bestellen.
Die AXA verzichtet auf die Rückforderung erbrachter 
Leistungen aus dem Rechtsschutz im Straf- und Verwal-
tungsverfahren, ausgenommen bei strafrechtlicher Ver-
urteilung aufgrund von vorsätzlich oder eventualvorsätz-
lich begangenen Pflichtverletzungen.

B1.1 Beschlagnahmung und Einfrierung von Vermögen 
(inkl. Lebenshaltungskosten / Kautionskosten)
Wird in einem Verfahren gemäss B1 das Vermögen einer 
versicherten Person beschlagnahmt oder eingefroren 
(z. B. Arrest), trägt die AXA auch angemessene Kosten zur 
Abwehr dieser Anordnung. Davon ausgenommen sind 
allfällig zu erbringende Sicherheiten.
Ist infolge der Beschlagnahmung oder Einfrierung von 
Vermögen der versicherten Person die Aufrechterhaltung 
des gewohnten Lebensstandards nicht mehr möglich, 
bevorschusst die AXA unter dem Vorbehalt der Rückfor-
derung die dafür angemessenen und notwendigen Kos-
ten für einen Zeitraum von maximal sechs Monaten ab 
dem Wirksamwerden der hierfür relevanten gerichtli-
chen Anordnung.

B1.2 Auslieferungskosten
Im Rahmen von B1 sind auch die Kosten der Abwehr   
bei Auslieferungsgesuchen gegen versicherte Personen 
gedeckt. Als Auslieferungsgesuch gilt jedes formelle 
 Ersuchen, jede Forderung, jeder Haftbefehl oder sons-

Teil B
Versicherungsumfang – Besondere Bestimmungen

tige Verwaltungsakt, der sich auf das jeweilige nationale 
Auslieferungsgesetz stützt.
Für Ehepartner, eingetragene Partner, im gleichen Haus-
halt lebende Konkubinatspartner sowie minderjährige 
Kinder der betroffenen versicherten Person übernimmt 
die AXA nach vorgängiger schriftlicher Zustimmung auch 
angemessene und notwendige Reisekosten, die in direk-
tem Zusammenhang mit dem Auslieferungsgesuch ent-
stehen.

B1.3 Abwehrkosten bei Verfahren betreffend Tätigkeits-
verbot 
Im Rahmen von B1 sind auch Abwehrkosten gedeckt, 
wenn gegen eine versicherte Person vor einer Behörde 
oder einem Gericht ein Verfahren über ein vorüberge-
hendes oder dauerhaftes Verbot der Ausübung des versi-
cherten Amtes oder der versicherten Funktion eingelei-
tet wird. 

B2  Kosten bei einer Selbstanzeige  
durch eine versicherte Person

Die AXA trägt nach ihrer schriftlichen Zustimmung die 
notwendigen und angemessenen Kosten, die einer ver-
sicherten Person entstehen im Zusammenhang mit einer 
erstmals während eines Versicherungsjahrs durch sie zu 
erstattenden Selbstanzeige an eine Behörde. Vorausge-
setzt ist, dass die versicherte Person vernünftigerweise 
davon ausgehen muss, dass eine wesentliche Verletzung 
gesetzlicher oder regulatorischer Vorschriften durch den 
Versicherungsnehmer oder die versicherte Person statt-
gefunden hat oder in naher Zukunft eintreten könnte.

B3 Forensischer Dienstleister

Die AXA trägt bei versicherten Ansprüchen die angemes-
senen Kosten eines forensischen Dienstleisters für die 
tatsächliche Sachverhaltsaufklärung, Beweisermittlung, 
Beweissicherung und Beweisbeibringung, die zur Erfül-
lung der prozessualen Substantiierungs- und Beweislast 
der in Anspruch genommenen versicherten Personen 
erforderlich sind. Die Auswahl und Beauftragung des 
forensischen Dienstleisters sind mit der AXA vorgängig 
abzustimmen.

B4 Verzicht auf Einrede der Grobfahrlässigkeit

Die AXA verzichtet auf das ihr gemäss Art. 14 Abs. 2 VVG 
zustehende Recht, ihre Leistungen zu kürzen, wenn das 
Ereignis durch die versicherte Person grobfahrlässig her-
beigeführt wurde.



KMU Versicherung Modul Organhaftpflichtversicherung (D & O). AVB Ausgabe 10.2021 8

B5  Ansprüche im Zusammenhang  
mit indirekten / direkten Steuern und  
Sozialversicherungsbeiträgen

Versichert sind Ansprüche im Zusammenhang mit nicht 
abgeführten direkten und indirekten Steuern (z. B. Mehr-
wertsteuer) und Sozialversicherungsbeiträgen (z. B. AHV, 
BVG) nur, sofern eine versicherte Person im Falle der 
Insolvenz des Versicherungsnehmers persönlich dafür 
haftet. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, 
wenn die unterlassene Bezahlung dieser Steuern und/
oder Sozialversicherungsabgaben auf einer bewussten 
Entscheidung einer versicherten Person basiert. 

B6  Ansprüche im Zusammenhang  
mit dem Arbeitsverhältnis

Versichert sind Ansprüche eines ehemaligen oder gegen-
wärtigen Mitarbeiters oder Bewerbers des 
Versicherungs nehmers gegen eine versicherte Person. 
Voraussetzung ist, dass es sich um einen Vermögens-
schaden handelt, der im Zusammenhang mit einer 
angeblichen oder tatsächlichen arbeitsrechtlichen 
Pflichtverletzung durch die versicherte Person steht.
Im Zusammenhang mit dieser Bestimmung gelten psy-
chische Beeinträchtigungen ebenfalls als Vermögens-
schäden.
Im Rahmen dieser Deckungserweiterung erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auch auf Ansprüche gegen Mit-
arbeiter ohne DefactoOrganfunktion.

B7  Ausdehnung der Versicherung  
auf den Versicherungsnehmer  
bei Schadloshaltung

Hat die versicherte Person Anspruch auf Schadloshal-
tung durch den Versicherungsnehmer, geht das Recht 
auf Versicherungsleistungen aus diesem Vertrag auf den 
Versicherungsnehmer über, vorausgesetzt, er oder sie 
haben Leistungen erbracht, die nach diesem Vertrag 
geschuldet sind.

B8 Reputationskosten

Anstelle von Ziff. 13 «AVB KMU Versicherung Rahmenbe-
dingungen» gilt: Wird das Ansehen oder der gute Ruf 
einer versicherten Person aufgrund eines versicherten 
Anspruchs in der  Öffentlichkeit nachweislich geschädigt, 
zahlt die AXA die Kosten für die Wiederherstellung des 
Ansehens und des guten Rufs der versicherten Person.
Die Kosten zur Wiederherstellung des Ansehens und des 
guten Rufs werden in teilweiser Abänderung von B7 
nicht durch die AXA übernommen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die versicherte Person für diese Kosten 
schadlos hält oder sich dazu verpflichtet hat, sie schad-
los zu halten.
Als Kosten zur Wiederherstellung des Ansehens und des 
guten Rufs gelten alle notwendigen und angemessenen 
Auslagen, die durch die Arbeit einer unabhängigen PR-
Fachperson nach dem vorherigen schriftlichen Einver-
ständnis der AXA entstehen.

B9 Psychologische Beratung

Die AXA übernimmt bei versicherten Ansprüchen die 
angemessenen Kosten der jeweils betroffenen versicher-
ten Personen für eine notwendige psychologische Bera-
tung mit dem Ziel der Stressbewältigung durch einen 
anerkannten Psychologen oder Psychiater.
Diese Kosten werden nur dann von der AXA übernom-
men, wenn hierfür kein gesetzlicher oder anderweitiger 
Leistungsanspruch (z. B. durch eine Kranken- oder 
Unfallversicherung, Schadloshaltung durch den Arbeit-
geber) besteht. Zudem werden die Kosten für eine maxi-
mal zwei Jahre dauernde Behandlung übernommen.
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C1 Auskunftspflicht

 Die AXA hat jederzeit das Recht, Angaben zur Risikobeur-
teilung einzufordern, wie den aktuellen Revisionsstellen-
bericht oder den Geschäftsbericht (Jahresbericht, Er-
folgsrechnung, Bilanz, Anhang).

C2 Abtretung von Ersatzansprüchen

Ersatzansprüche, die einer versicherten Person gegen-
über Dritten zustehen, gehen im Umfang der von der AXA 
erbrachten Leistungen auf diese über. Die versicherte 
Person haftet für jede Handlung oder Unterlassung, wel-
che die Rückgriffsrechte beeinträchtigen könnte. Werden 
ohne Zustimmung der AXA Dritte von der Haftung 
befreit, so entfällt der Versicherungsschutz.

Teil C
Sorgfalts- und Unterlassungspflichten sowie Obliegenheiten

C3 Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten

C3.1 Verletzung von Obliegenheiten und Meldepflichten
Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte 
Person eine durch sie zu erfüllende Obliegenheit (z. B. 
D4.2, D5) oder Melde und Informationspflicht (z. B. D1.7, 
D3), so entfällt der Versicherungsschutz. Der Versiche-
rungsschutz entfällt jedoch insoweit nicht, als der Versi-
cherungsnehmer oder die versicherte Person nachweist, 
dass die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des 
versicherten Ereignisses und den Umfang der von der 
AXA geschuldeten Leistungen gehabt hat oder die Verlet-
zung den Umständen nach als eine unverschuldete 
anzusehen ist.

C3.2 Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten im Schadenfall
Massgebend sind D3, D4 und D5.
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Teil D
Schadenfall

D1 Leistungen

D1.1 Entschädigung berechtigter Ansprüche
Die AXA zahlt im Rahmen des Versicherungsumfangs  
und der gesetzlichen Haftpflicht den Betrag, den die 
 versicherte Person oder die AXA als deren Haftpflichtver-
sicherer der geschädigten Person als Entschädigung leis-
ten muss. Die AXA kann die Entschädigung direkt an  
die geschädigte Person ausrichten.
Die AXA übernimmt im Rahmen der Versicherungs-
summe die Kosten gemäss B1–B9. Für diese Kosten gel-
ten die Bestimmungen betreffend die zeitliche Geltung 
gemäss A2 sinngemäss.

D1.2 Abwehr unberechtigter Ansprüche 
Die AXA übernimmt bei versicherten Ereignissen die Abwehr 
unberechtigter oder überhöhter Schadenersatzansprüche, 
welche gegen eine versicherte Person oder die AXA als 
deren Haftpflichtversicherer geltend gemacht werden.

D1.3 Bevorschussung von Abwehrkosten
Die AXA bevorschusst die Abwehrkosten bei Ansprüchen 
im Zusammenhang mit 
• vorsätzlicher Verletzung von gesetzlichen Bestimmun-

gen und behördlichen Verfügungen,
• wissentlich begangenen Pflichtverletzungen,
• aktiver oder passiver Bestechung oder sonstiger 

unrechtmässiger Entgegennahme von Leistungen
bis zu dem Zeitpunkt, in dem die vorgenannten Pflicht-
verletzungen,
•  durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil, in einem 

gerichtlichen, behördlichen oder schiedsgerichtlichen 
Verfahren oder einem Vergleich festgestellt werden, 
oder

•  von einer versicherten Person zugegeben werden.
Mit einer solchen Feststellung oder Anerkennung entfällt 
der Versicherungsschutz rückwirkend. Die bis dahin auf-
gewendeten Kosten sind der AXA zurückzuerstatten.

D1.4 Begrenzung der Leistungen
D1.4.1 Leistungsumfang

Die Leistungen der AXA sind für alle Ansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer, eine versicherte Person und/
oder die AXA als deren Haftpflichtversicherer und alle 
weiteren Versicherungsleistungen durch die in der Police 
aufgeführte Versicherungssumme begrenzt. Dies 
schliesst Schaden- und Regresszinsen, Schadenminde-
rungs-, Expertisen-, Anwalts-, Gerichts-, Vermittlungs- 
und weitere Kosten (z. B. Parteientschädigungen) ein. 
Für einzelne mitversicherte Risiken gilt allenfalls eine 
Leistungslimite (begrenzte Summe innerhalb der Versi-
cherungssumme), die in der Police oder den vorliegen-
den AVB festgehalten ist.
Übersteigen die Ansprüche und Kosten pro Ereignis oder 
Serienschaden die in der Police aufgeführte Versiche-
rungssumme (einschliesslich der Ansprüchen und Kos-
ten im Zusammenhang mit Risiken, für die Leistungslimi-
ten aufgeführt sind) ist die maximale Entschädigung der 
AXA auf die Höhe der Versicherungssumme begrenzt 
(Höchstentschädigung).
Die Versicherungssumme oder Leistungslimiten redu-
ziert sich jeweils um den vereinbarten Selbstbehalt.

D1.4.2 Einmalgarantie
Die Versicherungssumme oder Leistungslimiten gilt als Ein-
malgarantie pro Versicherungsjahr: Sie wird für alle Ansprü-
che aus Schäden und Kosten, die im selben Versicherungs-
jahr erhoben werden, höchstens einmal ausbezahlt. 

D1.5 Zusätzliche Versicherungssumme für Abwehrkosten
Ist die Versicherungssumme in einem Versicherungsjahr 
durch ein Schadenereignis vollständig ausgeschöpft, 
übernimmt die AXA für ein weiteres Schadenereignis im 
gleichen Versicherungsjahr Abwehrkosten bis zu der in 
der Police erwähnten zusätzlichen Versicherungssumme. 
Dies gilt jedoch nur, wenn diese Schadenereignisse 
unabhängig voneinander und nicht Teil eines Serien-
schadens sind. Abwehrkosten werden in jedem Fall erst 
im Nachgang zu allfälligen Exzedentenverträgen zu die-
sem Vertrag und/oder allen verfügbaren Entschädigun-
gen aus anderen Verträgen gewährt.

D1.6 Andere Versicherungen
D1.6.1 Subsidiarität

Ist der geltend gemachte Schaden ganz oder teilweise 
auch unter einem anderen Versicherungsvertrag gedeckt, 
geht der andere Versicherungsvertrag diesem vor. Die vor-
liegende Versicherung steht im Umfang ihrer Versiche-
rungssumme und ihrer Bedingungen nur im Nachgang zu 
den von der anderen Versicherung erbrachten oder noch 
zu erbringenden Leistungen zur Verfügung. Davon ausge-
nommen sind Versicherungsverträge, die ausdrücklich als 
Exzedentenverträge zu dieser Police vereinbart wurden.

D1.6.2 Vorleistung bei Doppelversicherung
Bestreitet der andere Versicherer seine Eintrittspflicht 
gänzlich, so übernimmt die AXA bis zum Zeitpunkt ihrer 
definitiven Deckungsbeurteilung die Kosten für die Abwehr 
unberechtigter oder überhöhter Ansprüche. Die versicherte 
Person ist verpflichtet, mit der AXA zusammenzuarbeiten, 
damit eine definitive Deckungsbeurteilung vorgenommen 
werden kann. Stellt sich im Nachhinein heraus, dass der 
Anspruch unter diesem Vertrag nicht versichert ist, hat die 
versicherte Person die von der AXA vorläufig übernomme-
nen internen und externen Kosten zurückzuerstatten.

D1.7 Notfallkosten
Kann in einem Notfall die schriftliche Zustimmung der 
AXA für die Übernahme der Kosten für die Abwehr eines 
Anspruchs nachweislich nicht vorgängig auf zumutbare 
Weise eingeholt werden, erteilt die AXA ihre Zustimmung 
rückwirkend. Die versicherte Person muss jedoch die 
AXA umgehend informieren und ihr die weitere Schaden-
behandlung überlassen.

D1.8 Drohende Ansprüche
Wird der versicherten Person oder der AXA als deren Haft-
pflichtversicherer ein versicherter Anspruch ernsthaft 
angedroht, übernimmt die AXA auch die Vorbereitung zur  
Abwehr, wenn dies sinnvoll und angemessen ist.

D1.9 Interne Kosten für die Schadenerledigung
Die internen Kosten der AXA für die Erledigung des Scha-
dens werden weder von der Versicherungssumme in 
Abzug gebracht noch bei der Bestimmung des Selbstbe-
halts angerechnet. 
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D2 Selbstbehalt

D2.1 Pro Ereignis
Die versicherte Person trägt pro Schadenereignis den in 
der Police aufgeführten Selbstbehalt. Für einzelne Risi-
ken gilt allenfalls ein in der Police festgelegter spezieller 
Selbstbehalt.
Der Selbstbehalt für Vermögensschäden gilt auch für die 
Kostendeckungen gemäss B1–B9 sowie für weitere Kos-
ten, z. B. für die Abwehr unberechtigter Ansprüche. Dies 
gilt unabhängig davon, ob die Ansprüche gegen eine ver-
sicherte Person und/oder die AXA als deren Haftpflicht-
versicherer geltend gemacht werden. 

D2.2 Bei mehreren Deckungen
Werden bei einem Schadenereignis mehrere Deckungen 
mit gleich hohem Selbstbehalt beansprucht, muss die 
versicherte Person den Selbstbehalt nur einmal tragen. 
Wurden für diese Deckungen unterschiedlich hohe 
Selbstbehalte vereinbart, trägt die die versicherte Person 
maximal den höchsten der vereinbarten Selbstbehalte.

D2.3 Rückerstattung
Der Selbstbehalt geht vorweg zu Lasten der versicherten 
Person. Erbringt die AXA ihre Leistungen der geschädig-
ten Person ohne vorherigen Abzug des Selbstbehalts, 
muss die versicherte Person der AXA den Selbstbehalt 
unter Verzicht auf Einwendungen zurückerstatten.
Gleiches gilt, wenn die AXA Kosten für den Beizug von 
Dritten (z. B. Experten, Anwälten oder Gerichten) direkt 
begleicht.

D2.4 Bei gesetzlichen Vorgaben
Schreibt ein Gesetz einen anderen Selbstbehalt vor, als 
in der Police aufgeführt ist, gilt der gesetzlich vorge-
schriebene Betrag.

D3  Schadenmeldung und Informations-
pflichten

D3.1 Schadenmeldung
Der Versicherungsnehmer und/oder die versicherte Per-
son hat die AXA so schnell wie möglich schriftlich zu 
benachrichtigen, wenn gegen eine versicherte Person 
erstmals schriftlich ein Anspruch erhoben wird oder eine 
versicherte Person schriftlich die Mitteilung erhält, dass 
gegen sie ein unter diese Versicherung fallender 
Anspruch gestellt werden könnte.
Erhält der Versicherungsnehmer und/oder eine versi-
cherte Person während der Wirksamkeit des Moduls 
Kenntnis von Umständen, die einen versicherten 
Anspruch zur Folge haben können, haben diese die Mög-
lichkeit, diese Umstände bis zum Ablauf des Versiche-
rungsjahrs (respektive Dauer der vereinbarten Nachrisi-
koversicherung) schriftlich anzumelden. Voraussetzung 
für den Versicherungsschutz ist, dass die Meldung min-
destens die folgenden Informationen enthält:
• eine Beschreibung der Umstände, die eine spätere 

Anspruchserhebung vermuten lassen,
• Angaben über die Art und Höhe des möglichen Schadens,
•  Zeit, Ort, Art und Entdeckung der Pflichtverletzung,
•  Angaben zu den betroffenen versicherten Personen 

und den potenziellen Geschädigten.
Wenn infolge eines Ereignisses, das die Versicherung 
betreffen kann, gegen eine versicherte Person ein Poli-
zei-, Straf-, Verwaltungs- oder Untersuchungsverfahren 
eingeleitet wird, muss die versicherte Person die AXA so 

schnell wie möglich benachrichtigen. Wendet sich eine 
geschädigte Person direkt an die AXA, informiert diese den 
Versicherungsnehmer und/oder die versicherte Person.

D3.2 Informationspflichten im Schadenfall
Der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen 
müssen der AXA jederzeit so schnell wie möglich, und 
auf eigene Kosten alle Informationen zur Verfügung stel-
len, die das Schadenereignis betreffen. Dazu gehören 
Schriftstücke, Daten, Unterlagen, Beweisgegenstände, 
amtlichen und gerichtlichen Dokumente wie Vorladun-
gen, Verfügungen, Mitteilungen, Urteile usw. Zudem 
müssen der Versicherungsnehmer und die versicherten 
Personen der AXA unaufgefordert jede weitere Informa-
tion über den Schadenfall und die von der geschädigten 
Person unternommenen Schritte zukommen lassen.

D4 Schadenbehandlung

D4.1 Übernahme der Schadenbehandlung
Die AXA übernimmt die Schadenbehandlung, wenn die 
Ansprüche den Selbstbehalt übersteigen und die Versi-
cherungssumme noch nicht aufgebraucht ist. Die AXA ist 
berechtigt, die Schadenbehandlung auch zu überneh-
men, wenn die Ansprüche den Selbstbehalt nicht über-
steigen. Die AXA führt auf eigene Kosten die Verhandlun-
gen mit der geschädigten Person. Die AXA vertritt damit 
die versicherte Person. Die Art, wie die AXA die Ansprü-
che der geschädigten Person erledigt, ist für die versi-
cherte Person verbindlich. 
Die AXA hat das Recht, auf die eigene Schadenbehand-
lung zu verzichten. In diesem Fall teilt die AXA der versi-
cherten Person schriftlich mit, dass diese im Einverneh-
men mit der AXA einen Anwalt bestellen kann. Die AXA 
darf die Anwaltswahl der versicherten Person nur in 
begründeten Fällen (z. B. fehlende Unabhängigkeit, Inte-
ressenskonflikt, überhöhter Honoraransatz) verweigern. 
Die übrigen Pflichten und Obliegenheiten im Schadenfall 
gelten unverändert.

D4.2 Pflichten im Schadenfall
Der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen 
müssen die AXA bei der Schadenbehandlung auf eigene 
Kosten unterstützen. Dies gilt insbesondere für die 
Ermittlung des Sachverhalts und des Schadens sowie für 
die Abwehr von Ansprüchen. Die Unterstützungspflicht 
besteht auch im Prozessfall sowie wenn die Ansprüche 
gegenüber der AXA als deren Haftpflichtversicherer gel-
tend gemacht werden.

D4.3 Prozessfall
Wird keine Verständigung mit der geschädigten Person 
erzielt und beschreitet diese den Prozessweg, gilt Fol-
gendes:

D4.3.1 Klage gegen eine versicherte Person
Die AXA bestimmt nach Rücksprache mit der versicher-
ten Person den Prozessanwalt, die Prozessstrategie, die 
Prozesserledigung (Anerkennung, Vergleich oder Urteil) 
und alle weiteren prozessualen Vorkehrungen. Sie ist in 
dieser Hinsicht Vertreterin der versicherten Person.
Die AXA übernimmt die der versicherten Person anfallen-
den Prozess- und Anwaltskosten. Sie ist berechtigt, mit 
dem Prozessanwalt eine Honorarvereinbarung zu tref-
fen. Erhält die versicherte Person eine Parteientschädi-
gung steht diese der AXA zu. Die versicherte Person 
behält aber eine persönlich zugesprochene Umtriebs-
entschädigung.
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D4.3.2 Klage gegen die AXA
Die AXA bestimmt den Prozessanwalt, die Prozessstrategie, 
die Prozesserledigung (Anerkennung, Vergleich oder Urteil) 
und alle weiteren prozessualen Vorkehrungen. Die AXA 
übernimmt im Rahmen der versicherten Leistungen die 
anfallenden Prozess- und Anwaltskosten. Die AXA infor-
miert die versicherte Person laufend über das Verfahren.

D4.3.3 Klage gegen eine versicherte Person und gegen die AXA
Die AXA bestimmt nach Möglichkeit und nach Rückspra-
che mit der versicherten Person einen Prozessanwalt für 
die gemeinsame Vertretung der versicherten Person und 
der AXA. Im Übrigen sind D4.3.1 und D4.3.2 anwendbar.

D4.4 Anzeigen und Erklärungen
Im Schadenfall ist die AXA berechtigt, rechtsgültig für 
 alle versicherten Personen Anzeigen und Erklärungen 
ausschliesslich an die letzte Adresse des Versicherungs-
nehmers abzugeben.

D5 Vertragstreue

 Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person 
sind zur Vertragstreue verpflichtet. Sie dürfen ohne Zu-
stimmung der AXA keine direkten Verhandlungen mit der 
geschädigten Person führen, keine Haftung oder Forde-
rungen anerkennen, keinen Vergleich abschliessen und 
keine Entschädigungen leisten. Sie dürfen Deckungsan-
sprüche nicht ohne Zustimmung der AXA abtreten.

D6 Rückgriffsrecht

 Die AXA hat ein Rückgriffsrecht gegen den Versicherungs-
nehmer und/oder die versicherte Person, soweit sie nach 
den Bestimmungen des Versicherungsvertrages oder 
dem Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) 
zur Ablehnung oder Kürzung ihrer Versicherungsleistung 
befugt wäre.
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Teil E
Definitionen

E1 Pflichtverletzung

Als Pflichtverletzung gilt jede tatsächlich oder vermeintlich 
fehlerhafte Handlung oder Unterlassung einer versicherten 
Person bei der Ausübung der versicherten Tätigkeit.

E2 Serienschaden

Die Gesamtheit aller versicherten Schäden in verschie-
denen Angelegenheiten aus derselben Ursache sowie die 
Folge mehrerer Pflichtverletzungen in derselben Angele-
genheit gilt als ein Schadenereignis (Serienschaden – 
z. B. gleichartige Verstösse gegen interne Richtlinien als 
Organ, wiederholte Nichterstellung von Jahresabschlüs-
sen, wiederholte Verletzung von gleichen Gesetzesbe-
stimmungen, im Rahmen der Delegation von Geschäfts-
führungsaufgaben einer Gesellschaft treten 
verschiedene Aufsichtspflichtverletzungen eines Organs 
auf). Die Zahl der Geschädigten, Anspruchserhebenden 
oder Anspruchsberechtigten ist unerheblich.
Dieselbe Ursache im Sinne dieser Bestimmung liegt vor, 
wenn mehrere Schadenfälle auf identische oder gleich-
artige Pflichtverletzung zurückzuführen sind.
Dieselbe Angelegenheit im Sinne dieser Bestimmung 
liegt vor, wenn mehrere miteinander verbundene Sach-
verhalte vorliegen, die vom Sachzusammenhang als in 
sich geschlossen und somit als Einheit verstanden wer-
den können.

E3 Vermögensschäden

Vermögensschäden sind in Geld messbare Schäden, die 
nicht auf einen Personen- oder Sachschaden zurückzu-
führen sind und weder direkte noch indirekte Folgeschä-
den von Personenschäden (d. h. Tötung, Körperverlet-
zung oder eine andere Gesundheitsschädigung von 
Personen, einschliesslich der daraus folgenden Vermö-
genseinbussen und Ertragsausfälle) oder Sachschäden 
(d. h. Zerstörung, Beschädigung oder der Verlust von 
Sachen, einschliesslich der dem Geschädigten daraus 
entstehenden Vermögenseinbussen und Ertragsausfälle) 
sind.
Als Vermögensschäden gelten jedoch auch Personen 
oder Sachschäden Dritter, sofern es nicht um deren 
Ersatz, sondern um den Organhaftpflichtanspruch des 
Versicherungsnehmers gegen eine versicherte Person in 
diesem Zusammenhang handelt.

E4 Versicherte Person

E4.1 Organe des Versicherungsnehmers
Versichert sind alle nachfolgend aufgeführten Personen in 
ihrer Eigenschaft oder Funktion als ehemalige, gegenwär-
tige und zukünftige Organe des Versicherungsnehmers:
a) Mitglieder der Verwaltungsräte,
b) Mitglieder der Verwaltung von Genossenschaften,
c) Geschäftsführer von GmbH,
d)  Stiftungsräte,

e)  Mitglieder der Geschäftsleitung  
(inklusive Interimsmanagern),

f)  Mitglieder der Direktion und der gesellschaftsinternen 
Revisionsstelle,

g)  Gründer,
h)  Liquidatoren bei einer freiwilligen Liquidation des Ver-

sicherungsnehmers.

Als versicherte Personen gelten auch natürliche Perso-
nen, die eine als Organ einer Gesellschaft bestellte juris-
tische Person in dieser Gesellschaft vertreten (Stellver-
treter).
Versicherte Personen sind auch Mitarbeiter ohne De-
factoOrganfunktion gemäss B6.

E4.2 De-facto-Organe
Versichert sind alle ehemaligen, gegenwärtigen und 
zukünftigen Mitarbeiter des Versicherungsnehmers, 
sofern gegen diese Ansprüche aus (behaupteter) fakti-
scher Organschaft erhoben werden. Darunter fallen z. B. 
leitende Personen, Risk Manager, Compliance-, Daten-
schutz und/oder GeldwäschereiBeauftragte.

E4.3 Ehegatten, eingetragene Partner, Konkubinatspart-
ner und Erben
Ebenso versichert sind bei Ansprüchen aufgrund einer 
Pflichtverletzung von versicherten Personen im Sinne 
von E4.1 und E4.2 vorstehend die folgenden Personen:
a)  Ehegatten, eingetragene Partner und im gleichen 

Haushalt lebende Konkubinatspartner der versicher-
ten Personen, sofern diese in ihrer Eigenschaft als 
Lebenspartner für Pflichtverletzungen der versicher-
ten Personen in Anspruch genommen werden,

b)  Erben und gesetzliche Vertreter (wie Vormund, Nach-
lassverwalter) der versicherten Personen, sofern diese 
für Pflichtverletzungen in Anspruch genommen wer-
den, welche die versicherten Personen vor deren Tod, 
Urteilsunfähigkeit, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs 
begangen haben.

Für eigene Handlungen und Unterlassungen der Ehegat-
ten, eingetragenen Partner, Erben und der gesetzlichen 
Vertreter besteht kein Versicherungsschutz.

E5 Versicherungsjahr

Als Versicherungsjahr gilt der Zeitabschnitt, nach dem 
die Prämie berechnet wird, d. h. jeweils von Beginn des 
Prämienfälligkeitstages bis zum Ablauf des Tages vor der 
nächsten Prämienfälligkeit.

E6 Versicherungsnehmer

Als Versicherungsjahr gilt der Zeitabschnitt, nach dem 
die Jahresprämie berechnet wird. Es beginnt jeweils mit 
dem Fälligkeitstag der Jahresprämie und endet mit dem 
Tag vor der Fälligkeit der nächsten Jahresprämie.
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